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Einleitung

Zur Berücksichtigung der Vorscliriften des Artenscliutzes werden die nachfolgend beschriebe-
nen Erfassungs- und Prüfschritte angewendet. Grundlage der artenschutzreclitlichen Prüfuiig ist
Fy 44 BNatSchG. Diese artenschutzrechtlichen Bestiminungen sind striktes Recht und unterlie-
gen nicht der Abwägung des Planungsträgers.

Bei der aitenschutzrechtlichen Prüfung ist auf Arten folgender Gruppen einzugehen:

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (zugleieh nach nationalem Recht ,,streng ge-
schützt"),

Europäisclie Vogelaiten entsprechend Artikel 1 der Vogelschutz-Riclitlinie (teilweise zu-
gleich nacl"i iiationalem Recht ,,streng geschützt") und

darüber hinaus ausschließlich nach nationalem Recht ,,streng geschützte" Arten.
Über diese drei Gruppen hinaus ist nach nationalem Recht nocl'i eine große Anzahl von ,krten
"besonders geschützt". Diese sind nicht Gegenstand der speziellen artenscliutzrechtliel'ien Prü-
fung, denn die Privilegierung für diese Arten bei Eingriffsvorhaben gilt durch § 44 (5) S. 5
BNatSchG fort. Sie werden ausschließlich im Rahi'nen der Eiiigriffsregeluiig behandelt.
Aufgabe der aitenschutzrechtlichen Prüfung ist es herauszuarbeiten, ob durch das geplante
Planvorhaben voraussichtlicli gegen die Zugriffsverbote gemäß § 44 (1 ) unter der Maßgabe des
e)44 (5) S. 2-4 BNatSchG verstoßen wird. Bei B-Plänen kommt es darauf an, vorhersehbare
Handlungen bei der Umsetzung vorab dal2ingehend zu prüfen, ob ihnen artenscliutzrechtliche
Verbote dauerhaft entgegenstehen, um das Hiiieinplanen in eiiie Verbotslage zu erkennen ?ind
möglichst zu vermeiden. Falls erforderlich sind Vörkehrungen und Maßiiahmen zu beschreiben,
um arteiischutzrechtliche Konflikte zu vermeiden oder um die weitere ökologisehe Funktionsfö-
higkeit der vom Eingriff betroffenen Foitpflanzungs- und Ruliestätten geschützter Arten irn
räumlichen Zusammenhang zu gewährleisten.

Soweit artenschutzrechtliche Verbote betroffen sind, ist bereits im Planverfahren unter Darstel-
lung des Sachveföaltes eine gesonderte Anfrage aii das LUNG MV über die Inaussichtstellung
eiiier artenschutzrechtlichen Ausnahme zu stelleii. Als Antragsgrundlage sind dieser Arten-
schutzbeitrag, die faunistischen Gutachten sowie eiiie Darstellung der wesentlichen Inhalte und
Ziele des B-Plans beizufügen.

Bei der artenschutzrechtlichen Prüfung werden als vorhabensbedingte Wirkfaktoren die im
Kap. 2 des GOP genannten zu Grunde gelegt, insbesondere:

Fläclienversiegelungen, Biotopverluste,

Abriss der ruinösen Altgebäudesubstaiiz,

Baumföllungen,

bau- und betriebsbediiigte Störwirkungen auf Tiere durch die Anwesenheit von Mensclien
ii'n Vorhabensbereich, einschließlich der Strai'id- und Badenutzung am Seeufer.

Zur Verbreiterung des Strandes ist die Beseitiguiig von ca. 660 m" Scliilfröhricht beiderseits des
Strandes erforderlich. Dieser Röhrichteingriff ist nicht Gegenstand der Festsetzungen des B-
Plans Nr. 09 der Gemeinde Gaiizlin, da er sich auf Gebiet der Stadt Plau am See befiiidet. Da er
aber funktioiial direkt mit dem B-Plan zusammenhängt, wird er bei der artenschutzrechtlichen
Prüfung mit betraclitet.

1.

*

*

*

*

*
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2. Bestand der geschützten Arten

Die Bestandserfassung erfolgte im Untersuchungsraum anhand einer Biotoptypenkartierung im
Gelände nach der Kartieranleitung für M-V (LA'[?JN 1998) und einer Erfassung von Tierarten-
gruppen, bei denen mit dem Vorkommen von streng geschützten und geföhrdeten Arten im Gel-
tinngsbereich aufgrund der Biotopstruktur gerechnet werden konnte (siehe Kap. 3 des GOP).
Das Untersuchungsprograrnm wurde auf einer Beratung am 01 .07.2009 mit Vertretern der zu-
ständigen Naturschutzbehörden abgestimmt (siehe Protokoll in Anlagen zum Umweltbericht).
Auf die Informationen zum Untersuchungsumfang uiid zum Vorkommen von Tieren in Kap. 3.6
des GOP wird verwiesen. Die ermittelten Vorkommen streng geschützter und geföhrdeter Arten
sind iin Bestandsplan des GOP sowie in Abb. l dargestellt.

Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

In einem ersten Schritt wurden alle in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden nach Anhang
IV der FFH- Richtlinie streng geschützten Arten aufgelistet und auf ein mögliches Vorkommen
im Untersuchungsgebiet hin geprüft (Tabelle 1). Vorkommen von Pflanzenarten nach Anhang
IV sind vor Oit entsprechend der Ergebnisse der Biotoptypenkartierung nicht vorhanden und
werden hier nicht weiter betrachtet.

)

Tabelle 1 : Prüfung des Vorkommens nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützter
Arten im Untersucliungsgebiet anhand der in Mecklenburg-Vorpommern vorkom-
menden Arten (unter Verwendung des Verzeichnisses der Anhang-IV-Arten in M-
V, LUNG M-V 2009a)
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Deutscher Name Wissenschaftlicher

Name

Flederrnäuse:

Großes Mausohr Myotis myotis
Quartierverdacht in einem ruinösen Altgebäude, Artbestimmung
unsicher

Fransenfledennaus Myotis nattereri Sommerquartiernachweis in den ruinösen Altgebäuden

Braunes Langohr Plecotus auritis Zwischenquartiernachweis in zwei ruinösen Altgebäuden

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus
Quartiernachweis (mehrere Somrner- und Zwischenquartiere,
l Wochensfübenquartier) in den ruin«'sen Altgebäuden

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus Sommerquartiernachweis in den ruinösen Altgebäuden

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii Sommerquartiernachweis in den ruinösen Altgebäuden

Abendsegler Nyctalus noctula
vermutetes Quartier im östlich an den Geltiuigsbereich angrenzen-
den Wgldbestand

Kleine Bartfledertnaus Myotis mystacinus

Alle genannten Arten können potenziell in Teilen Norddeutsch-
lands, ggf. auch im Untersuchungsraum bzw. im Bereich des
Plauer Sees vorkommen. Für diese Arten konnte jedoch aktuell
kein Nachweis im Geltungsbereich erbracht werden.

Große Bartflederrnaus Myotis brandtii

Teichfledermaus Myotis dasycneme

Wasserfledermaus Myotis daubentonit

Graues 'Langohr Plecotus austriacus

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus

Breitflügelflederrnaus Eptesicus serotinus

N@rdfledermaus Eptesicus nilssonii

Zweifarbfledermaus Vespeitilio murinus

Kleinabendsegler Nyctalus )eis)eri
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Wissensehaft}jch;r
.lNarme .

Biber

Feldharnster

Castor fiber

Cricetus cricetus
'Bevorzugt"rehmige, trockene, schwere umd"'grundwasserferne
Böden. Im Untersuchuiigsraum ist aufgrund der Biotopansprüche
ein Vorkommen ausgeschlossen.

Haselmaus Muscardinus aveilanarius

Die'nachtakt-ive Art bewohnt Gebüsch- und Waldlebeiisföume rfüt
einer Strauchschicht, bevorzugt mit Hasel- und Brombeergebü-
schen, seltener Buchenlioc)iwälder oder Nadelgehölze. Im Umer-
suchungsraum ist kein Vorkommen bekannt; aufgrund der Biotop-
ansprüche ist ein Vorlcommen nicht ausgeschlossen.

Raubtiece:

Fischotter Lutra lutra

Der Fi'smhotter 1ebt in 'naturnafüen, großi'äumig vernetzten Fließl "'-
und Stillgewässersystemen mit ausreichendem Nahrungsangebot
und wenig erschiossenen störungsarmen Rückzugsräuinen. Er ist
nachtaktiv und störungsempfindlich. Zum Vorkommensgebiet in
M-V gehöit der Plauer See. Im Untersuclmngsraum befüideii sicli
entsprechend der Ergebnisse der Bestandsaufnahme keine Ein-
sfönde der Art und veri'nutlich keine Mufig genutzten Wechsel.
Gelegentliche Wechsel im Seeuferbereich sowie an aiideren Stel-
len sind potenziell möglicli.

Wolf Canis )upus

Von Osteuropa her gelangen ii'nmer wieder'Wölfe'Hach M-V, "-
 wobei Einstände der Ait derzeit vermutlich nur iii großen stö-
rungsarmen und deckungsreichen Gebieten (z.B. Truppenübungs-
plätze) zu erwarten sind. Die Art ist in Deutschland als scheu und
siedlungsmeidend anzusehen. Im Untersuchungsraum, der sich in
straßen- und siedlungsnaher Lage mit entsprechender antliropoge-
ner Nutzungsfrequenz befindet, ist nicht von einer Relevaiiz dieser
Art auszugehen.

Wale:

Schweinswal Phocoena phocoena
D!e-Art lebt in' marinen Lebenmräumen'. Im Untersucliungsraum
können ein Vorkommen und eine Betroffenheit ausgeschlossen
werden.

Lurche:

Laubfroscli Hy!'a'arboFea ""- "-Alle heimischen, streng geschützten Ainphibienarten,'mit AusJ -
nahme des Springfroschs koi'nmen regional im Bereich der Meck-
lenburgischen Seenp1atte vor (GüNTHER ET AL 1996).
Sämtliche Amphibienarten sind einerseits auf unterschiedlich
ausgeprägte Gewässerbiotope angewiesen (aquatische Teillebens-
räume zur Reproduktion), )eben aber außerhalb der Fortpflan-
zungszeit entweder ii'n Nahbereich der Gewässer, häufig aber auch
in terrestrischen Lebensräui'nen wie größeren Gehölz- und Waid-
biotopeii, Parks, Feucht- und Nasswiesen sowie Mooren, tei1weise
auch in Gärten und I-ecken.

Die Artengruppe Amphibien wurde bei den Bestandsaufnaliinen
2009 im UR i'nit untersuclit. Es wurden keine Nachweise erbraciit.
Nach Angaben des Gutachters wird der Laubfrosch ini Gebiet als
präsent angesehen, auch wenn die Individueiidichte die Nachweis-
grenze überschreitet. Vorkommen anderer Arten sind iiicht gene-
rell ausgeschlossen, jedoch kann es sich nur um sehr geringe
Individuendichten liandeln.

Ein Vorkoi'nmen der Kreuzkröte, die Pionierlebensräume i'nit
Kleinstgewässern besiedelt, kann ausgeschlossen werden.
Geeignete Laichgewässer mit entsprechenden Amphibienvorkom-
men bestehen im Gebiet nicht.

Kaminmolch "Triturfücristatfü ""'-

Moorfrosch Ranaarva1is- -

Wechsellcröte " Bufo virides -"

Knoblauchkröte Pelobatus fuscus -

K)einer Wasserfroscli Rana lessoriae " -

Springfrosch Nana dalmatina -""

Rotbauc)mnke B'oi'nbiiiabombina - "

Kreuzkröte Bufo calamita
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Deutscher Name Wissenschafilicher

Name

Vorkommen / Betroffenheit im UR

Kriechtiere:

Zauneidechse Lacerta agilis

Die Zauneidechse wurde in verschiedenen Biotopen des Untersu-
chungsgebietes beobachtet. Auf der Grundlage der Kartierungser-
gebnisse wird eine mehr oder weniger gesch)ossene Verbreitung
mit einer geringen Individuendichte der Art in allen offenen und
halboffenen Biotopen des Untersuchungsgebietes angenomi'nen.

Glattnatter Coronella austriaca

Mit Ausnahme der Küstenräume kommt die Glattnatter nach
GüNTHER ET AL (1996) in M-V nur an wenigen Stellen vor. Typi-
sche Lebensräume sind lichte Wälder, Offenlandschaften, Hoch-
moore,

Im Untersuchungsraum wurde die Art bei der Erfassung der
Reptilienfauna nicht nachgewiesen.-Es bestehen keine Anzeichen
auf Artvorkommen. Eine Betroffenheit kann derzeit ausgeschlos-
sen werden.

Europäische Sumpf-
schildkröte

Emys orbicularis

Lebt vor allem an ruhigen Weihern mit Schilfzone, Wasserpflan-
zen und besonnten Sandflächen im Uferbereich; sehr scheu.
Im Untersuchungsraum sind keine geeigneten Lebensraumstruktu-
ren vorhanden, ein Vorkommen und eine Betroffenlieit kann aus-
geschlossen werden.

Weichtiere:

Bachmuschel Unio crassus

Benötigt als Lebensraum saubere mäßig bis schnell fließende
Bäche und Flüsse mit abwechslungsreicher Ufergestaltung.
Im Untersuchungsraum sind keine zeeigneten Lebensraumstruktu-
ren vorhanden, ein Vorkommen und eine Betroffenheit kann aus-
geschlossen werden.

Zierliche

Tellerschnecke
Anisus vorticulus

Bewohnt saubere stehende Gewässer, auch dystrophe Gewässer.
Die Z. Tellerschnecke ist in M-V sehr selten. Vorkommen sind
u.a. aus Westmecklenburg und Rügen bekannt. Ein Vorkommen
und eine Betroffenheit kann im Untersuchungsraum ausgeschlos-
sen werden.

Holzkäfer:

Eremit, Juchtenkäfer Osmoderma eremita

Die in Mitteleuropa wärmebegünstigte Kleinkliiriate bevorzugende
Art lebt als Larve im feuchten Mulm der Höhlen alter Laubbäume,
vor aliem in Eichen, aber auch in Linden, Buchen und anderen
Baumarten. Die Imagines sind flugträge, sehr ausbreitungs-
schwach und halten sich in der Regel am Brutbaum auf. Zur Neu-
besiedlung von geeigneten Altbäumen werden Distanzen von
maximal 1-2 km überwunden (Landesumweltamt Brandenburg
2002).
Im Geltungsbereich sowie im Umfeld sind alte Eichen vorhanden,
die ais Brutbäume potenziel1 geeigriet sind. Nachweise )iegen nicht
vor.

Großer Eichenbock Cerambyx cerdo

Bewohnt ausschließlich alte Eichen.

}m Geltungsbereich sowie im Umfeld sind alte Eichen vorhm'iden,
die als Brutbäume potenziell geeignet siiid. Nachweise )iegen nicht
vor. Nach Arigaben von MEITZNER (2006) sind aktuelle Vorkom-
men des Großen Eichenbock in MV nur aus den LK Ludwigslust
und Ücker-Randow bekannt.

Schwimmkäfer:
Bre!trand - Dytiscfü latissimus - ' Die gerfönnten Schwimmkäfer:Ärten benötigen 'als Lebensraum '

große, vegetatioiisreiche Stillgewässer, Altwässer u.ä..
Von diesen Arten ,,liegen aus MV nur sporadische Fundmeldungen
vor, aus denen derzeit keine gesicherten Verbreitungsbilder nach-
vollzogen werden können. ... 2. ... (Breitrand): NSG Ostufer
Müritz ... 3. ... (Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer):
Wustrow . .. NSG Oshifer Müritz .. . Müritz-Nationalpark . ..
Werdorf bei Baumgarten" (MEITZNER 2006).
Im Untersuchungsraum ist kein Vorkommen bekannt; aufgnind
der Biotopansprüche ist ein Vorkommen im Piauer See nicht
ausgesch}ossen.

Schmalbindiger Breit-
flügel-Tauchkäfer

Graplioderus bilineatus
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r Deutscher Name

€
Asiatische Kei5ungfer
Grüne Kei5ungfer
Grüne Mosaikjuiigfer
Große Moosjungfer

F Östliclie Moosjungfer
Zierliche Moosjungfer

r Sibirische

Winter]ibe)le

Schtnetterlinge:

r Wissenschaftlicher
Name

Goi'nphus flavipes
Ophiogoi'nphus ceci)ia
%

Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhinia albifrons

Leucorrhinia caudalis

r Sympeci'na paedisca

r Vorkommen / Betroffenheit im UR

Alle genannten Libe)lenarten leben an naturiiahen, dynamischen
jFiieß- oder Stillgewässern bzw. in Moor- oder Sumpfgebieten. Ii'n
JUiitersuchungsraum stellen der Uferabschiiitt des Plauer Sees
Jsowie die vorhandenen Bäclie Iceiiie geeigiieten Lebensräume dar.
l
1

1

l
1

1

Großer Feuerfa1ter

Blauscliillernder

Feuerfalter

Nachtkerzenscl'iwär-

mer

Lycaena dispar

Lycaena helle

Proserpinus proserpina

Vorkoi'nmeii in Seggenrieden, Überflutuiigsbereichen voii Seen,
naturnahen Feuchtwiesen, Torfstichen usw.
Im Untersuchungsraum sind keiiie geeigneten Lebenstaumstruktu-
ren vorhanden, ein Vorkommen und eine Betroffei'iheit kann aus-
geschlossen werden.
Bewohnt nährstoffreiche Feuchtwiesen und Feuchtbrachen mit
Beständen von der Futterpflanze Polygonum bistoita. Die Ait gilt
als Zeiger- und Leitart kalter Quellmoorstandorte sowie der rei-
clien Feuchtwiesen mit Polygonum-Beständen. In M-V sehr sel-
ten. lm Untersuchungsraum siiid keine geeigneten Lebensraui'n-
strukturen vorhanden, ein Vorkoinmen und eine Betroffenheit
kann ausgesch)ossen srverden.
Lebensraum sind Liclitungen, Schlagfluren, Schneisen u.ä. der
Wälder mit den Raupenfutterpflanzen Nachtkerze, Weidenröschen
und Blutweidericli. Im Untersuchungsrauiri sind keine geeigneten
Lebensraumstrukturen vorhanden, ein Vorkommen und eiiie Be-
troffenheit kann ausgeschlosseii werden.

Aufgrund des Biotoppotenzials sind im Untersuchungsraum VOII den im Land M-V vorkom-
menden, nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützten Arten folgende Aiten mit den
entsprechenden Lebensräumen zu berücksiclitigen:

Fledermäuse: In 23 ruinösen Altgebäuden im Geltungsbereich wurden 2009 45 Einzelquartiere
von Fledermäusen teils durch Kot-, aber auch durch Siclitnachweise ermittelt. Die Quaitiere
werden von mindestens fünf Fledermausarten genutzt (Zwerg-, Mücken-, Rauhaut-, Frai'iseiifle-
dermaus und Braunes Langohr). Für das Große Mausohr liegt ebenfalls eiii Quartierverdacht
vor. In den beiden ehemaligen Hauptgebäuden können aufgrund der bauliclieii Gegebenheiten
(Unterkellerung, teils massive Bauweise mit lioher Frostbeständigkeit) und der Aktivitäten zur
Schwärmzeit Winterquartiere bestehen. Beobachtungsdaten lassen ein Abendseglervorkommen
(Baumquartier) im östlich an den Geltungsbereich angrenzenden Gehölzbestaiid erwaitei'i. Die
mit 6 bis 7 Arten hohe Artendichte im UR liegt nach Angat»e des Gutachters in der engen Vey-
flechtung nahrungsreicher Jagdgebiete (Wald(-ränder), kleinere Freiflächen, Seeufer, Wasser-
fläche des Sees) und einer idealen Quartiersituation (offene ruinöse Altgebäude) begründet. Das
festgestellte Vorkommen ist durch die Quartier- und Artendichte als bedeutsai'n einzustufen.

Haselmaus: Wälder ii'n Ui'rifeld des Geltuiigsbereichs sind potenzieller Lebeiisraui'n. Es liegen
aber keine Nachweise vor.

Fischotter: UR ist potenzieller Bereich für niclit häufige Wechselbezieliuiigen im Bereich des
Plauer Sees. Es liegen aber lokal keine Nachweise vor.

Amphibien: Vorkommen VOII Amphibien-Arten sind niclit generell ausgeschlossen, jedoch kann
es sich nur um sehr geringe Individuendichteii handeln. Keine Nachweise während der Erfas-
sung der Artengruppe.

Reptilien: Aufgrund der Nachweise geschlossene Verbreitung der Zauneidechse mit geriiiger
Iiidividuendichte in den offenen Biotopen des Untersuchungsgebietes.
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Holzkäfer (Eremit, Oroßer Eichenbock): Vorkommen dieser Arten arn Westufer des Plauer Sees
sind nicht bekannt. Aufgrund des Vorhandenseins alter Eichen im Plangebiet sind Vorkommen
der FFH-Holzkäfer nicht grundsätzlich auszuschließen. Es liegen aber keine Nachweise vor.

Schwimmkäfer (Breitrand, Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer): Vorkommen dieser Arten
arn Westufer des Plauer Sees sind nicht bekannt. Aufgrund der Lebensraumansprüche sind Vor-
kommen der FFH-Schwimmkäfer im Plauer See nicht grundsätzlich auszuschließen. Es liegen
aber keine Nachweise vor.

Europäische Vogelarten

Entsprechend der Darstellung ,,Prüfungsrelevaiite Artenkulisse für die spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung / Berücksichtigung der europäischen Vogelarten" (LANDESAMT FüR
UMWELT, NATURSCHUTZ UND CiEOLOG?E M-V, 2009b) sind im Rahmen eines speziellen arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrages folgende Gruppen europäischer Vogelarten zu berücksichtigen:

Arten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie,

Arten des Artikel 4, Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie (regelmäßig auftretende Zugvogelar-
ten),

Geföhrdete Arten nach der Roten Liste M-V bzw. der BRD,

Arten mit besonderen Habitatansprüchen (z.B. Horstbrüter, Gebäudebrüter, Höhlenbrüter,
Kolonienbrüter, große Lebensraumausdehnung),

Streng geschützte Vogelarten nach Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung,

in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/ gelistete Vogelarten,

Arten für die das Bundesland MV eine besondere Verantwortung trägt,

sowie alle anderen europäischen Vogelarten. Diese können zu Anspruchsgruppen zusam-
mengefasst werden.

*

*

*

*

*

*?

*

Aufgrund der Bestandserfassung der Brutvögel 2009 sind im Untersuchungsraum folgende Ar-
ten und Artengruppen zu berücksichtigen:

Anhang-I-Arten: Im Bereich des Seeufers wurden die Arten Kranich und Eisvogel als Nah-
rungsgäste beobachtet. Rotmilan und Flussseeschwalbe überflogen das Untersuchungsgebiet.
Brutvorkommen der Arten bestehen vor Ort nicht.

Der Eisvogel ist gelegentlicher Nalirungsgast an allen geeigneten Uferbereichen des Plauer
Sees. Für die Ait liegen aus den Jahren 1995-2004 am Westufer des südlichen Plauer Sees meh-
rere Brutnachweise vor (DAUBNER u. KINTZEL 2006).
Für den Kranich ist ein Brutvorkommen im Bruchwaldgebiet östlich des Geltungsbereichs für
das Jahr 2009 belegt. Die Art sucht die Wiese am Seeufer im Plangebiet während der Brutzeit
(April bis Anfaiig Juli) zur Nahrungssuche auf, unterliegt hier aber Störungen durch die Bade-
nutzung.
Rotmilan und Flussseeschwalbe zeigten keine direkte Bindung an das Plangebiet.

Regelmäßig auftretende Zugvogelarten: Nach Aussage der landesweiten Analyse der Rastge-
bietsfunktionen in M-V (I.L.N et al. 2007) ist der Plauer See ein Binnengewässer mit hoher bis
sehr hoher Bedeutung der Rastgebietsfunktion. Eine sehr hohe Bedeutung hat der nördlichste
Teil des Sees im NSG ,,Nordufer Plauer See" und EU-Vogelschutzgebiet ,,Nossentiner-/
Schwinzer Heide". Auf dem südlichen Plauer See finden sich ebenfalls insbesondere Ansamm-

lungen von Enten (Reiher-, Stock- und Tafelenten) und BläJ3rallen während der Mauser- und
Zugzeit (Spätsommer, Winterhalbjahr), so dass diesem Teilbereich des Sees eine hohe Bedeu-
tung als Schlaf- und Rastgewässer zukommt.
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Weiterhin kommt es in den Gehölzbeständen des Plangebietes im Winter und Frühjahr zu An-
sammlungen rastender Singvöge] (Zeisige, Drosseln).

Rote-Liste-Arten: Im Plangebiet wurden die Aiten Eisvogel, Grünspecht und Haubentaucher
(alle Rote Liste MV: 3 - ,,geföhrdet") als Nahrungsgäste beobachtet. Die Art Flussseeschwalbe
(Rote Liste MV: 2 - ,,stark geföhrdet") überflog das Untersuchungsgebiet. Brutvorkommen der
Arten bestelien vor Ort iiicht.

Zum Eisvogel siehe oben. Für den Grünspecht wurde eiiie Beobachtung im Waldgebiet iin Süd-
teil des UG registriert. Die Art bewohnt vermutlich die südlich angrenzenden Waldgebiete und
ist durch das Vorhaben nicht wesentlich betroffen.

Während der Kartierperiode 2009 wurden mehrfach Beobachtuiigen des Haubentauchers bei der
Nahrungssuche im Untersuchungsgebiet (Teilbereich Plauer See) gemacht. Die Schilfröhrichte
des zu untersuchenden Gebietes stellen geeignete Bruthabitate für den Haubentaucher dar.

Kolonie-, Horst- oder Gebäudebüter: Eiiiige der Gebäuderuinen des Ferienlagers wurdeii von
brütenden Rauchschwalben besiedelt. Als Nahrungsräume dienen neben den Gebäuden die ver-
schiedenen Freiräun'ie, wie Wiesen, Seeflächen usw.

Im UG beobachtete streng geschützte Arten nacli BARTSCHV und nach EU-Aitenschutz-V sind
Drosselrohrsänger, Eisvogel, Grünspecht, Flussseeschwalbe, Kranich und Rotmilan.
Ein Drosselrohrsänger wurde während der Kartierungen 2009 im Sehilfröhricht des Plauer Sees
östlich neben der Badestelle verhört. Aufgrund der Biotopeignung wird dieser Bereich als po-
tenzielles Brutrevier angesehen.
Zum Vorkommen der anderen Aiten im UG siehe oben. Darüber hinaus wurden im UG keine
Arten während der Erfassung 2009 beobachtet, für die das Bundesland MV eine besondere Ver-
antwoitung trägt.

Andere Vogelarten, die nicht zu einer der vorgenannten Gruppen gehören, zugeordnet zu
Anspruchgruppen entsprechend der Lebensweise:
Höhlenbrüter: Hohltaube, Star, Blau- und Kohlmeise, Buntspecht, Bachstelze, Hausrotscliwanz,
Kleiber,

Röhrichtbrüter: Teichrohrsänger, Graugans, Höckerschwan, Blesshuliii,
Boden- und Krautzonenbrüter.' Sumpfrohrsäiiger, Goldammer, Sprosser, Zilp-Zalp, Fitis, Zaun-
könig,
Gehölzfreibrüter: Schwanzmeise, Bluthänfling, Stieglitz, Grünfink, Kernbeißer, Ringeltaube,
Rotkehlchen, Buchfink, Gelbspötter, Gimpel, Amsel, Mönchsgrasmücke, Klappergrasmücke,
Singdrossel.
Vorgenannt handelt es sich um häufige Arten, die landesweit und lokal nicht geföhrdet sind und
lokal über eine große Anzahl geeigneter Brutbiotope verfügen. Es werden in der Regel jährlich
neue Nester zur Brut angelegt (temporäre Brutstätten). Der Geltungsbereich umfasst jeweils iiur
einen geringen Teil der lokalen Fortpflaiizungs- und Ruhestätte.

Ausschließlich nach nationalem Recht ,,streng geschützte" Arten

Darüber hinaus ausschließlich nach iiatioiia)em Recht ,,streng geschützte" Arten koi'nmeti im
Untersuchungsgebiet nicht vor.
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Abb. 1 : Ergebnisse der faunistischen Bestandserfassung
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Artenschutzrechtliche Bewertung

Gegenstand der artenschutzrechtlichen Bewertung ist die Prüfung der Betroffenheit der im vo-
rangehenden Kap. herausgearbeiteten Arten durch voraussichtlich anlage-, bau- oder betriebs-
bedingte Auswirkungen der Planung anhand der artenschutzrechtliclien Verbotstatbestände. Die
sich daraus ergebenden Konflikte werden einzelartbezogen bzw. bezogen auf Gruppen von Ar-
ten mit ähnlichen Ansprüchen aufgezeigt.

Bezüglich der streng geschützten Arten, einschließlich der der Aiten nach Anhang IV a) FFH-
Richtlinie, sowie der Europäischen Vogelarten nach Art. ] Vogelschutz-Richtlinie ergeben sich
aus § 44 (1) Nr. 1 bis 3, in Verbindung mit (5) BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige
Eingriffe folgende Verbote:

3.

Ö Tötungsverbot (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG): verboten ist das Fangen, Verletzen oder Töten
von Tieren sowie die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen.
Ein Verstoß gegen das Tötuiigsverbot liegt dann nicht vor, wenn es sich um zuföllige, ver-
einzelte und insofern auch unven'neidbare Tötungen durch Bau, Anlage und Betrieb des
Vorhabens im Rahmen des allgemeinen Lebensrisikos der Arten handelt.

Schädigungsverbot (§ 44 (1) Nr. l und 3 in Verbindung mit (5) BNatSchG): verboten ist die
Beschädigung oder Zerstörung von Foitpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene
Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.
Abweichend davon liegt eiii Verstoß gegen das Vert+ot nicht vor, wenn die ökologische
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten
im räumlichen Zusammenhaiig gewalirt wird.

Störungsverbot (§ 44 (1) Nr. 2 in Verbindüng mit (5) BNatSchG): verboten ist das Erhebli-
ehe Stören VO?I Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-
und Wanderungszeiten.
Abweichend davon liegt ein Verstoß gegen das Verbot nicht vor, wenn die Störung zu kei-
ner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt.

Fledermäuse

Zur Umsetzung des Planvorhabens ist der Abriss der ruinösen Altgebäude im südlichen uiid
östlichen Teil des Geltungsbereichs vorgesehen. In den Gebäudeii befinden sich, wie oben ange-
führt, zahlreiche Sominer- und Zwischeiiquartiere sowie zwei Wochenstuben (insgesamt ca. 40
Einzelquartiere) von bis zu 6 Fledermausartei"i (Fransen-, Zwerg-, Mückeii- und Rauhautfleder-
maus, Braunes Langohr, potenziell Großes Mausohr). Dabei handelt es sidi um kleinere Hohl-
raum- und Spaltenquartiere hinter Bleiiden und Holzverschalungeii sowie in Decken und Wän-
den der Bunga)ows. Die Arten konnten nicht für jedes Quartier erinittelt werden. Überwiegend
sind es Quartiere von Zwerg- und Mückeiifledermäusen.

Weiterhin besteht in den beiden massivei'i Gebäuden im Ostteil des Plangebietes der Verdacht
auf Winterquartiere. Untersuchungen ii'n Winter 2009/10 bestätigteii das Potenzial, ohne dass
konkret Individuen zu dieser Zeit iii den Gebäuden beobachtet wurdeii. Nacli Angabe des Gut-
achters wäre sichere Aussage nur durch Zerstörung der betreffenen Bauwerksbereiche möglicli,
wovon bei den Untersuchungen abgeselien wurde. Bei den Gebäuden im westliclieii Waldgebiet
(Flurst. 39/3) wurde ein Winterquartier iiacligewiesen.

Durch den Abriss werden damit Quaitiere von Fledermäusen (europarechtlich streng geschützte
Arten) zerstöit und es besteht die Gefalir des Tötens von Fledermäusen bei den Abrissarbeiten.
Die Verbote nach § 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG sind betroffen. Es sind Vorkehrungen zur
Vermeidung von Individuentötungeii, Maßnahmen zur Miiiderung voii Auswirkungen sowie zur
kontinuierlichen Erhaltung der ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhesfötten
im räumlichen Zusammenhang erforderlieh (siehe Kap. 4).
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Für die Abrissarbeiten wurde vorab ein Antrag auf Erteilung einer aitenschutzrechtlichen Aus-
nahme an das LUNG MV gestellt.

Aufgrund der errnittelten Quartiere ist davon auszugehen, dass die Flächen des Geltungsbe-
reichs als Nahrungsgebiet von Fledermäusen genutzt werden. Bevorzugte Jagdgebiete der vor-
kommenden Arten sind die Nahbereiche der Gehölz- und Uferrandlinien, niedrige oder lückige
Gehölzflächen sowie Röhricht- und Wasserflächen. Das Braune Langohr jagt bevorzugt im
Wald- bzw. Waldrandbereich.

Durch den geplanten Bau der Ferienhausanlage sind durch Biotopverlust teilweise Funktions-
verluste der terrestrischen Nahrungsflächen von Fledermäusen im Geltungsbereich sowie Stö-
rungen der Jagdflüge zu erwarten. Allerdings werden größere Teile des ca. 15 ha großen Gel-
tungsbereichs künftig als Grünflächen genutzt. Eingriffe in Waldbestände betreffen nur den
parkartigen Bestaiidsumbau von Randbereichen. In den Waldbestand im Nordwesten des Plan-
gebietes wird nicht eingegriffen.

Von den im UG nachgewiesenen Arten Zwerg-, Mücken- und Rauhaut- und Fransenfleder'maus
sowie vom Großen Afüendsegler ist bekannt, dass diese Arten auch im Siedlungs- bzw. Sied-
lungsrandbereich jagen. Das Braune Langohr wird voraussichtlich weiterhin vor allem die
Waldbereiche nutzen. Insofern ist nur von einem geringen Funktionsverlust der Nahrungsräume
auszuge6en. Der Störungstatbestand nach § 44 (l) Nr. 2 BNatSchG wird nicht als gegeben an-
gesehen.

l

Haselmaus

Eingriffe in Laubwaldflächen, die Lebensräume der Art darstellen können, finden nur zur park-
artigen Auflichtung von Waldrändern statt. Für eine Betroffenheit von Fortpflaiizungs- und
Ruhestätten sowie durch Tötungen oder Störungen ergeben sich keine Hinweise.

Fischotter

Verstöße gegen § 44 (l) Nr. 1 und 3 BNatSchG sind bei dieser Art nicht zu erwarten, da im
Plangebiet entsprechend der Erfassungsergebnisse Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht vor-
handen sind. Eine Geföhrdung durch Tötung oder Verletzung der Art geht von dem Vorhaben
nicht aus.

Aufgrund der Präsenz der Art am Plauer See und der typischen Funktion voii Uferlinien und
Bachläufen als Leitlinien für Wechsel der Art ist eine Nutzung des Plangebietes für gelegentli-
che Wechsel des Otters nicht auszuschließen. Dies bestätigen die Beobachtungen für den Win-
terzeitraum (BüRO FüR ÖKOLOGISCHE STUDIEN DR. BRIELMANN 2010). Hinweise auf häufige
Wechsel (Totfunde, Markierungsplätze) liegen für das Plangebiet aber nicht vor.

Störungen der Art könnten eintreten, wenn durch Verbau des Uferbereichs oder der Bachtäler
sowie eine häufige Nutzung dieser Bereiche zur Nachtzeit potenzielle Otterwechsel gestört bzw.
unterbunden würden. Durch den B-Plan wird aber weder eine Bebauung im Bereich des See-
ufers und der Bäche vorbereitet, noch ist von einer ständigen nächtlichen Nutzung solcher Flä-
chen während der Betriebszeit der Anlage auszugehen. Ein Verstoß gegen das Störungsverbot
nacli § 44 (l ) Nr. 2 BNatSchG ist somit nicht zu erwarten.

Zauneidechse

Entsprechend der Erfassung stellen Freiflächen mit Offenstellen bzw. magerrasenartiger Vege-
tation im Plangebiet Lebensstätten der Zauneidechse dar. Durch die Realisierung des Vorhabens
geht der Gutachter von einem Verlust von 4-8 Revieren der Art aus, wenn die Freiflächen voll-
ständig überbaut oder umgestaltet werden. Deshalb sind mögliche Betrofferföeiten der Verbote
nach § 44 (1 ) Nr. l und 3 zu prüfen.

Während der Bauphase besteht die Gefahr von Tötungen durch Überfahren werden bzw. im
Zuge von Beräumungsarbeiten. Diese Maßnahmen sollen in für die Ait möglichst unkritischen
Zeiten erfolgen (siehe Kap. 4).
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Eine Wiederherstellung von anlagebedingt verloren gehenden Zauneidechsen-Lebensräumen im
Bereich der auflächen erscheint nur in sehr geringem Umfang möglich. Eine erhebliche Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist nach Aussage des Gutachters
auf Grund der im Umfeld der Vorhabensfläche vorhandenen gleichwertigen Lebensräume der
Art nicht begründet zu erwarten, auch wenn der Verlust von Lebensräumen und Individuen
nicht auszuschließen ist.

Dabei ist jedoch aufgrund der Fortentwicklung der Planung im Rahmen der Abwägung nur von
einem Teilverlust auszugehen. Somit ist geplant, im Geltungsbereich ca. 2 ha Grünlandfläclie
wie bisher zu erhalten, extensiv zu nutzen und zum Teil als Obstwiese anzulegen. Auf den
Grünflächen mit der Zweckbestimmung ,,naturbelassene Grünfläche" und ,,Streuobstwiese"
werden gemäß Festsetzungen des B-Plans extensiye Mahdnutzungen sowie die Eiribringung von
Steinhafen oder Trockenmauern als Zusatzstrukturen für die Zauneidechse festgesetzt. Dadurch
werden im engen räumlichen Zusammenhang des Gebietes Lebensraumfunktionen für die
Zauneidechse erhalten. Weiterhin besteht auf Flurstück 12/3 unmittelbar angrenzend an den
Geltungsbereich ein großes Grünlandstück mit Trockenstellen, das als Ausweichraum dienen
kann.

Darüber hinaus werden im B-Plan Ausgleichsmaßnahi'nen zur Entwicklung ruderalisierter Ma-
gerrasen ca. 2 km außerhalb des Plangebietes festgesetzt. Diese Flächen können zugleich geeig-
iiete Lebensstätten für die Zauneidechse darstellen und zusätzlicli durch geeignete Requisiten
wie Steinhaufen und trockene Baumstämme aufgewertet werden.

Aufgrund der o.g. kontinuierlichen Erhaltung der ökologischen Funktionen f'ür die Zauneidech-
se im engen räumlichen Zusammenhang und bei Einhaltung eiiier zeitlichen Eingrenzung der
Flächenberäumung ist davon auszugehen, dass alle artenschutzrechtlich relevanten Versföße
gegen die Verbote des § 44 (1 ) Nr. 1-3 BNatSchG soweit zu minimieren sind, so dass die arten-
schutzreclitliche Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf die Zauneidechse gegeben ist.
Amphibien- und Reptilienarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (außer Zauiieidechse)
Amphibien- uiid Reptilienarten, außer Zauneidechse, wurden im Plangebiet, außer einem
Totfund einer Blindschleiche nicht nachgewiesen. Potenziell können aufgrund der vorhandeiien
Lebensräume aber streng geschützte Arten wie der Laubfrosch vorkommen. Aufgrund der ins-
gesai'nt offensichtlich geringen Habitatfuiiktion des Geltungsbereichs ist jedoch nicht von Ver-
stößen gegen artenschutzrechtliche Verbote auszugehen.
FFH-Holzkäfer

Wie o.g. kann das Vorkommen von Holzkäferaiten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie auf-
grund des Vorhandenseins alter Eichen im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden. Die Fä)lung
von potenziellen Brutbäumen der Arten Eremit und Gror3er Eichenbock ist jedoch nicht Gegen-
stand der Planung. Die entspreelienden Bäume werden im Geltuiigsbereich zum Erhalt festge-
setzt. Ein Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbote kann somit ausgeschlossen werdeii.
FFH-Schwimmkäfer

Wie o.g. kaiin das Vorkommeii der beiden im Land M-V vorkommenden, nach Anliang IV der
FFH-Richtlinie gescliützten Scliwimmkäferaiten im Plauer See nicht ausgesclilossen werden.
Ein Vorkommen im Bereich der Badestelle ist aufgrund der Vorbelastuiig durch die Badenut-
zung aber niclit walirsclieinlieh. Soweit durch die Strandverbreiterung potenzielle Lebensrä?ime
der Sehwiminkäfer ii'n Röhricht verloren gelien, sind angrenzend in hohem Umfang gleichwer-
tige Ausweichräume vorhanden. Eine relevaiite aitei'ischutzrechtliche Betroffeiiheit ist derzeit
nieht erkeniibar.

?

Brutstätten der Art wurden bei den fauiiistischen Erfassungen 2009 im UG nieht errnittelt. Ver-
stöße gegen § 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG siiid nicht zu erwarten. Jedoch nutzt die Ait das
Seeufer als Nahrungsraum. Durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens gehen wahrschein-
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lich Ansitzwarten des Eisvogels verloren. Die Umgebung des Untersuchungsgebietes ermög-
licht der Art jedoch ein Ausweichen auf andere gleichwertige Biotope am Seeufer, die zur Nah-
rungssuche geeignet sind. Eine erhebliche störungsbedingte Beeinträchtigung der lokalen Popu-
lation durch das geplante Vorhaben ist nicht begründet anzunehmen.

Kranich

Brutstätten der Art wurden bei der avifaunistischen Erfassung 2009 im UG nicht ermittelt. Ver-
stöße gegen § 44 (1) Nr. 1 und 3 sind nicht zu erwarten. Jedoch befipdet sich im Bruchwald
östlich des Geltungsbereichs ein Brutplatz und die Art nutzt das ufernahe Grünland im Gel-
tungsbereich während der Brut- und Aufzuchtszeit (April bis Juli) als Nahrungsraum, unterliegt
dabei jedoch bereits im Bestand regelmäßigen Störungen durch die Badenutzung. Weiterhin
wird auch die große Wiese südöstlich des Plangebietes als Nahrungsfläche genutzt. Eine Beein-
trächtigung des Brutplatzes durch eine ansteigende anthropogene Beanspruchung der
Vorhabensfläche kann nach Aussage des Gutachters auf Grund der schlechten Zuwegung des
Erlenbruches afs sehr gering eingeschätzt werdön. Zudem erfuhr der Brutvorgang im Jahr 2009
durch die schon füstehende anthröpogene Belastung an der nahe gelegenen Badestelle keine
negative Beeinträchtigung. Eine erhebliche störungsbedingte Beeinträchtigung der lokalen Po-
pulation wegen des Funktionsverlustes der Nahrungsfläche im Geltungsbereich ist auf Grund
der zahlreichen gleichwertigen Ausweichbiotope in der Umgebung nicht begründet anzuneh-

l

men.

Rasfüögel

Eine erhebliche Störung von Rastvogelansainmlungen auf dem Plauer See vom Ufer aus ist
nicht zu erwarten. Während der Badesaison bestehen bereits derzeit Störungen im ufernahen
Bereich. Diese werden sich verstetigen jedoch in der Reichweite der Auswirkungen auf dem See
kaum vergrößern.

Darüber hiiiaus stehen sowohl für die Rastvögel auf dem See als auch in den Gehölzen des
Plangebietes Ausweichräume in der direkteii Utngebung zur Verfügung.

Eingeliend auf Hinweise der Stellungnahmen des BUND, Ortsgruppe Plau zur potenziellen Be-
deutung der Seeterrasse im Plangebiet als Rastvogelnalirungsfläche wurde durch den Gutachter
folgende Einschätzung gegeben: ,,Die kleinräumige Offenfläche an der Badestelle bzw. der
Liegewiese lässt keine Rast oder Nahrungssuche einer größeren Anzahl von Gänsen zu. Die von
drei Seiten mit Gehölzen umstandene Fläche bietet für rastende Gänse ein zu großes Gefahren-
potential. Darüber hinaus befinden sich wenige Kilometer südlich des Plauer See ausgedehnte
Äsungsflächen, die ohne Einschränkungen angeflogen werden können." (BüRO FüR
öKOLOGISCHE STUDIEN DR. BR}EtMANN 2010).

Planungen im Seebereich sind nicht Gegenstand des B-Plans. Somit werden mögliche Auswir-
kungen von Nutzungen des Sees vorliegend nicht betrachtet. Derartige Auswirkungen sind bei
der Planung der Steganlagen zu berücksichtigen. Gernäß der Stellungnahme des LUNG M-V
vom 03.02.2010 sollen die einzelnen Planungen im Seebereich jeweils gesondert artenschutz-
rechtlich geprüft werden

Grünspecht

Durch das geplante Vorhaben werden die Lebensstätten des Grünspechtes, die utnliegenden
Wälder des Untersuchungsgebietes, nicht in Anspruch genommen. Da der Grünspecht überwie-
gend ein Bewohner der Gehölzbestände ist, ist keine erhebliche Beeinträchtigung der lokalen
Population zu erwarten.

Rauchschwalbe

In den ruinösen Altgebäuden, deren Abriss geplant ist, wurden 2009 ca. 5 Brutplätze (Nester)
der Rauchschwalbe erfasst. Für diese Art sind Brutplätze iii Gebäuden dör dörflichen und klein-
städtischen Siedlungslagen typisch. Soweit zugänglich werden geeignete Gebäude jährlich wie-
derkehrend besetzt. Aufgrund baulicher Veränderungen, die für den Siedlungsbereich typisch
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sind, müssen jedoch auch immer wieder andere Brutplätze aufgesucht werden. Für diese Ait
stellt somit das gesamte Siedlungsgebiet der umliegenden Dörfer und der Stadt Plau rnit den
darin geeigneten und verfügbaren Brutplätzen die Fortpflanzungsstätte der lokalen Population
dar. Bei Verlust eiiies bestimmten Brutplatzes ist lokal von einem Ausweichen einzelner Brut-
paare auf aiidere Brutplätze auszugehen. Insofern wird bei Abriss der von der Ait genutzten
Altgebäuden im Geltungsbereich nicht von einer Zerstörung der lokalen Fortpflanzungsstätte
insgesamt ausgegaiigen und die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätte irn räumlichen
Zusammenhang als weiterhin insgesamt erfüllt angesehen.
Allerdii'igs gehen einzelne Brufstandorte dieser Vogelart verloren, die ihre Nester mehrjährig
iiutzt. Im Zuge der Planung werden erst ein Jahr iiach dem Abriss wieder Gebäude zur Verfü-
gung stehen, die Brutplätze für die Rauchschwalbe bieten können. Aufgrund der Hinweise des
LUNG M-V in der Stellungnahme vom 03.02.2010 wurde für den Abriss der Gebäude eine
artenschutzreelitliche Ausnahme beaiitragt. Für die verlustigen fünf Brutplätze sollen geinäß den
Hinweisen des Gutachters 10 Ersatznester an den neuen Gebäuden angebraeht werden.

Haubentaucher

Die seeseitigen Scl'iilfröhrichte des UG stellen geeignete Bruthabitate für den Haubentaucl'ier
dar. Dureh die Umsetzung des geplanten Vorhabens werden potentielle Bruthabitate des Hau-
bentauchers im Schilfröhricht durch die geplante Strandverbreiterung um 15 m sowie dureh
nutzungsbedingte Störungen verloren gelien. Die Umgebung des Untersuchuiigsgebietes eri'nög-
lieht der Art jedoch ein Ausweichen auf andere gleichartige Biotope. Eine erhebliche störungs-
bedingte Beeinträchtiguiig der lokalen Population durch das geplante Vorhaben ist nicht be-
gründet anzunehmen. Durch Bauzeitenregelung sind die Störungen zu vermindern (Kap. 4).
Drosselrohrsänger

Durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens wird ein potentielles Bruthabitat des Drossel-
rohrsängers im Schilfröhricht des Plauer Sees verloren gehen. Insgesamt wird dieser Verlust im
Bereich des Vorhabens nach Aussage des Gutachters keiiie populationsbiologischen Folgen auf
den lokalen Bestand der Art liaben, da die Ait regelmäßiger Brutvogel mit einer gleichrnäßigen
Verbreitung in den Schilfröhrichtbeständen des Plauer Sees (Gesamtlebensstätte) ist.
Um Störungen der Schilfbrüter, einschließlich des Drosselrolirsängers zu vermeiden, sollten
Bauzeitenregelungen umgesetzt werden (vgl. Kap. 4). Eine erhebliclie störungsbedingte Beein-
trächtigung der lokalen Population durch das geplante Vorhaben ist iiicht begründet anzuneh-
men.

Gemäß der Stellungnahme des LUNG M-V vom 03.02.2010 sollen bei Maßnahmen im
Rölirichtbereich (geplante Erweiterung der Baudestelle und Beseitigung von Röhricht), die
Brutplätze der Aiten Drosselrohrsänger und Haubentaucher betreffeii, vorab artenschutzrecht-
lich gesondert geprüft uiid entsprechende Ausnahmeanträge gestellt werden, wenn Ersatzbrut-
plätze, die im räumlicheii Zusammenhang stehen una die nicht durch andere Vogelaiten in Form
von Revieren genutzt werden, nicht iiachgewiesen werden können. Die Umsetzung dieser Maß-
nahmen liegt jedoch außerhalb des B-Plans Nr. 09, so dass es an dieser Stelle i'nit dem Hinweis
seiii Bewenden hat.

Andere Vogelarten

Für die o.g. aiideren häufigen Vogelarten der ökologischen Gruppen Höhlei'ibrüter,
Rölirichtbrüter, Boden- und Krautzonenbrüter bzw. Gehölzfreibrüter 1«,önnen bei Umsetzung der
Planung sowohl Brutreviere als auch Nahrungsräume im Plangebiet verloren gehen sowie bau-
und betriebsbedingte Störungen entstehen. Tötungsgefahren infolge einer Zerstörung genutzter
Brutstätten sind durch Bauzeitenregelungen veri'neidbar (siehe Kap. 4). Verluste einzelner Brut-
und Nahrungsplätze führen bei diesen Aiten nicht zu Funktionsverlusten der lokalen Brutstätten
bzw. zu wesentliclien Störungen der lokalen Populationen, da im räumlichen Zusammenhang
hinreichend gleichwertige Biotope und damit Ausweichräume zur Verfügung stehen.
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4. Hinweise und Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung arten-
schutzrechtlicher Konflikte sowie zur kontinuierlichen Erhaltung der
ökologischen Funktion der Lebensstätten

Im folgenden werden Maßnahmen beschrieben, um die vorangehend aufgezeigten artenschutz-
rechtlichen Konflikte bei dem geplanten Vorhaben zu vermeiden oder zu mindern bzw. die ar-
tenschutzrelevanten Lebensraumfunktionen der örtlichen Populationen betroffener Arten bei
Durchführung des Vorhabens kontinuierlich zu erhalten. Dabei werden die Hinweise der Fach-
gutaföter, die die faunistischen Erfassungen der Aiten im UG durchgeführt haben, berücksich-
tigt. Die zu erhaltenden und geplanten Quaitierbereiche für Fledermäuse an Gebäuden wurden
zusarnmen mit dem Gutächter für diese Artengruppe, Herrn Pommeranz, vor Ort bestimrnt.

Die Maßnahmen werden in das grünordnerische Maßnahmenkonzept integriert. Aufgrund ihrer
Funktion werden die Maßnahmen des Artenschutzes im GOP besonders gekennzeichnet (,,ar" =
artenschutzbezogene Maßnahme und ,,cef' = Maßnahme zur kontinuierlichen Erhaltung der
ökologischen Funktion).

4.I Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung l

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Geföhrdungen von Tierarten
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Europäischen Vogelarten nach Artikel 1 der Vo-
gelschutz-Richtlinie zu vermeiden.

Zwischen den folgenden Empfehlungen zur Bauzeitenregelung aus Artenschutzgründen und den
Anforderungen bezüglich Eingriffszeiten gemäß § 39 (5) BNatSchG bestehen geringe Abwei-
chungen für den Monat September. Diese sollten im Verfahren mit der Naturschutzbehörde
abgestimmt werden. Die genannten Bauzeitenregelungen basieren auf den Empfehlungen in den
faunistischen Gutachten.

Scliutz der Zauneidechse vor Tötung und Zerstörung bewohnter Lebensstätten durch Bauzeiten-
?

Die Flächeiiberäumung sollte zu einer warmeii Jahreszeit, außerhalb der Legezeiträume stattfin-
den. Als optimal wird ein Zeitraum vom 1. August - 30. September angesehen.

Schutz der Brutvögel vor einer Zerstörung bewohnter Brutstätten durch Bauzeitenregelung

Baubedingte Tötungen von Individuen der Europäischen Vogelaiten oder die Zerstörung von
Gelegen / Eiern wird durch eine Baufeldfreimachung mit Beräumung von Gebäuden und Vege-
tationsstrukturen bzw. mit dem Beginn vorbereitender Arbeiten außerhalb der Brutzeit (März -
Anfang August) vermieden.

Schutz der Brutvögel bei der Fällung von Bäumen durch Bauzeitenregelung

l

Baubedingte Störungen oder Tötungen von Individuen der Europäischen Vogelarten bzw. die
Zerstörung von Gelegen / Eiern wird durch eine Fällung im Winterhalbjahr zwischen 01. 10. und
01.03. vermieden.

Schutz der Fledermäuse bei der Fällung voii Bäumen durch Bauzeitenregelung und Baumkon-
!r??

Baumföllungen von Altbäumen mit >/= 50 cm Starnmdurchmesser betreffen im Geltungsbereich
ausschließlich Hybridpappeln und Kiefern. Der Geltungsbereich wurde 2009 auf Fledermaus-
Quartiere hin untersucht. Es wurden an den Bäumen im Geltungsbereich keine Quartiere festge-
stellt. Insofern wird das Potenzial, Fledermäuse bei den Fällarbeiten zu töten bzw. bewohnte
Quartiere zu zerstören als gering eingeschätzt.

Fällungen der Altbäume >/= 50 cm Stammdurchmesser im Plangebiet, die ein Potenzial zum
Vorkommen von Fledermausquartieren aufweisen, sollten günstigstenfalls im Herbstzeitraum
und mit ökologischer Baubegleitung erfolgen. Aufgrund der Terrninplanung für das Vorhaben
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konnte ein solcher Fällzeitraum nicht realisiert werden. Für die Fällung wurde deshalb der Zeit-
raum Februar 2010 vorgesehen. Zu dieser Zeit konnten Vogelbruten ausgeselilossen werden.
Die Bäume wurden vorab durch einen Fledermausgutachter kontrolliert und die quartierver-
dächtigen Bäume gekennzeichnet. Die Fällung dieser Bäume erfolgt mit Begleitung durch den
Gutachter, wobei die liegenden Bäume nach der Fällung kontrolliert wurden. Fledermäuse wur-
den nicht festgestellt.

Erhalt von Fledermausquartieren und Schutz der Fledermäuse beim Abbruch der Gebäude

?m Bereich des Flurstücks 39/3 werden bei der Beräumung der Gebäude und Versiegelungen
dieses Bereichs Gebäudeteile mit Fledermausquartieren (Holzhäuschen ,,Lagerwache':3 Keller,
2 Bereiche mit Mauern außeföalb der Gebäude) eföalten (siehe zur Lage Abb. 3: konkrete Ob-
jekte sind dort mit einem blauen Kreis markiert). Soweit erforderlich werden Sicherungsrnaß-
nahmen zum Erhalt der Bausubstanz und zur Verkehrssicherung durchgefülirt. Die Maßnahrnen
werden durch eiiien Fledermausspezialisten begleitet.

Im Bereich der geplaiiten privaten Grünfläche ,,Streuobstwiese" a?if Flurstück 15/7 wird beim
Abriss des Gebäudes ein Teil des Kellers des massiven Gebäudes erhalten, in dem sich ein Win-
terquartier befindet (siehe zur Lage Abb. 3). Das Quaitier wird mit Bodeiiüberschussmassen
überdeckt und oberflächlich in die Grünfläclie integrieit. Die Herrichtung der Kontroll- und
Einflugöffnung und andere Detailmaßnahmen werden durch einen Fledermausspezialisten be-
gleitet.

Beim geplanten Abbruch der Gebäude besteht die Gefahr der Tötung von Fledermäusen und der
Zerstörung bewohnter Quartiere. Das Tötungs- und Verletzungspotenzial wird grundsätzlich
vom Abbruchverfahren und dem Abbruclizeitpunkt bestimmt. Bei einem konventionellen Ab-
bruch ist prinzipiell ein höheres Tötungs- und Verletzungsrisiko zu erwarten. Das Risiko fösst
sich a) durch die Umsetzung geeigneter Minimierungsinaßnafünen und b) durch die Wahl eiiies
günstigen Abrisszeitraumes erheblich mindern.

Um das Tötungspotenzial zu minimieren (und auch im Hinblick auf die Anforderungen zum
Schutz der BrutvÖgel), wäre der Herbst der günstigste Zeitraum für den Abbruch. Dann föllt das
Risiko für Flederrnäuse geringer aus, da die Reproduktion abgeschlossen ist und die T?iere tem-
peraturbedingt vergleichsweise mobil sind.

Aufgrund der Terminplanung für das Vorhaben koiinte ein solcher Abrisszeitraum nicht reali-
siert werden. Für den Abriss wurde deshalb der Zeitraum Februar bis März 2010 vorgesehen. Zu
dieser Zeit konnten Vogelbruten sowie Fledermausquaitiere in den iiicht massiven Gebäudetei-
len VOII vorn herein arisgeschlossen werden. Für den Abriss wurde eine aitenschutzrechtliche
Ausnahme beantragt. Auf Flurstück 39/3 erfolgt der Abriss später unter eriieuter Beteiliguiig des
LUNG und des Gutachters. Gemäß der Auflagen der LUNG M-V wurden die massiven Gebäu-
deteile erst nach eiiiwöchiger Frostfreiheit und Begleitung durch den Gutachter Stück für Stück
abgerissen. Dabei wurden leicht demontierbare Quartierbereiche (Holzverschalungen, B)eche,
Verkleidungen) per Hand entfernt werden; eine Verletzung der Tiere durch hebelnde Werkzeu-
ge oder deii Einsatz von Technik ist hierbei mögliclist zu vermeiden

Zusami'nerüfassend ergebeii sich aus Artenschutzgründen folgende Anforderuiigen an die weitere
Baufeldfreii'nachuiig. (Der Abriss und die Baui'nföllui'igen siiid vorgezogei'i bereits iin Februar
bis März 2010 erfolgt.):

Beräumung voii Vegetationsfläclieii in der Zeit vom 1. September bis 29. Februar, wobei
Bäume, Sträuclier und Röhrichte gemäß § 39 BNatSchG nur in der Zeit vom 01.10. bis
29.02. gefö]It bzw. zurückgeschnitten werdeii dürfen.

*

Schutz von Insekten

Durch Außenbeleuehtung können besonders geschützte Insekten angelockt werden, die an den
Lampen verenden. Zum Schutz der Insektenfauna sollten bei Außenbeleuchtung (Straßerilater-
nen) Natriumdampflampen yerwende{ werden. Das Licht dieser Lampen ist für Insekten weni-
ger gefährlich.
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4.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funkti-
onalität

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen) werden durchgeführt, um Geföhrdungen lokaler Populationen von Tierarten des
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Europäischen Vogelarten nach Artikel l der Vogel-
schutz-Richtlinie zu vermeiden.

Ersatzquartiere für Fledernnäuse (siehe Abb. 3)

Aufgrund des zu erwartenden abrissbedingten Verlustes von Fledermausquartieren sind im
räumlichen Zusammönhang mit dem Eingriff (im Geltungsbereich sowie im 500-m-Umfeld)
Ersatzquaitiere zu schaffen. Geeignete Bereiche für Ersatzquaitiere im Plangebiet sind der
nordwestliche Teil des Geltungsbereichs auf Flurstück 39/3 (Ersatz für Sommer-, Wochenstu-
ben- und Winterquartiere), die geplante Obstwiese (Erhalt eine,s Gebäudeteils als Winterquar-
tier), der geplante Wirtschaftshof, der Waldrand im Südosten von Flurstück 1 5/6 (außer Bereich
Hochseilgarten) sowie die Waldbestände entlang des Kalten Bachs und am ehemaligen Mühl-
graben (Ersatz für Sommerquartiere). Die Maßnahmen werden durch einen Fledermausspezia-
listen durchgeführt bzw. begleitet.

Die Ersatzquartiere sollen möglichst vor Abbruch der Gebäude, mindestens aber rechtzeitig vor
Beginn der nächsten Nutzungsperiode der Fledermäuse funktionsbereit sein.

Ersatz von zwei Wochenstubenquartieren: Anbringen von sechs Quartieren als vorgefertigte
doppelwandige, oben und seitlich dicht schließende Fledermaustafeln aus sägerauem un-
behandeltem Holz mit der OrörSe 150 x 30 x 5 cm (Breite x Höhe x Tiefe). Der Einflugspalt
sollte auf ca. 20 mm verjüngt und zur Wand hin offen gehalten werden. Es hat sich als zweck-
mäßig erwiesen, Quaitiermöglichkeiten an unterschiedlichen Stellen eines Gebäudes (z. B. Ost-
und Westseite) anzubieten, um den Tieren bei Änderung der Großwetterlage einen Quartier-
wechsel zu ermöglichen. Die Maßnahme soll auf Flurstück 39/3 unter Erhalt von Gebäudeteilen
bzw. unter bauliclier Umgestaltung vorhandener massiver Maueiteile umgesetzt werden.

Wesentliche Optimierung eines Winterquartiers: Ein Teil der Mehrzweckgebäuderuine auf Flur-
stück 39/3 ist unterkellert. Der Keller mit rauen massiv gemauerten Wänden hat eine Größe von
ca. 38 m", eine Höhe von 2J m und weist drei Teilräume auf (Abb. 2). Derzeit ist der Zugang
über eine Treppe dauerhaft geöffnet. Durch die Decke dringt im vorderen Teil Wasser ein. Das
Objekt bietet bei Optimierung nach Aussage des Gutachters nahezu ideale Bedingungen für ein
Winterquartier. Im Zuge des Abbruchs der Gebäude auf Flurstück 39/3 wird dieser Keller erhal-
ten und anschließend durch Baumaßnahmen (u.a. Rückbau der Installationen, wasserdichte,
tragföhige frostsichere Überdeckung, Vermauerung des Eingangs mit Einflugloch, Anbringen
von Strukturen für die Fledermäuse im Inneren) als Fledermauswinterquartier hergerichtet und
optimiert (zur Lage siehe Abb. 3).
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Abb. 2: Keller des Mehrzweckgebäudes auf Flurstück 39/3

Optimierung eines Winterquartiers: Im Bereicli der geplanten Obstwiese ist als Teil eines mas-
siv unterkellerten Gebäudes ein vorhandener Kellerraum mit einer Größe von 50 m" VOm Abriss
auszunehmen, als Winterquartier für Fledermäuse herzurichten und zu erhalten. Das Quartier
ist, ausgenominen das Einfluglocli, i'nit Boden zu überdecken uiid mit Landschaftsrasen zu be-
grünen. Bei der Herrichtung sind der Rückbau der Installationen, eine wasserdichte, tragföhige
frostsichere Überdeckung, eiiie Vermauerung des Eingangs mit Einflugloch sowie das Aiibriii-
gen von Spalten- und Aufhängestrukturen für die Fledermäuse im Iniieren vorzusehen.

Ersatz für Sommerquartiere: Anbringen von 76 Ersatzquartieren in Forrn handelsüblicher Fle-
derrnauskästen in möglichst i'nehreren Größen und Modellen aus Holzbeton der Fa. Schwegler
(oder funktionsgleiclie Modelle anderer Anbieter) an Bäumen oder Gebäudeteilen. Bei Bäui'neii
soll die Anbringung an langlebigen Bäumen in >/= 5 m Höhe, in unterschiedlichen Himi'nels-
riclitungen und mit freier Anflugmöglichkeit erfolgen. Bei der Auswahl der' Aiihängevorricli-
tung ist das Dickenwachstui'n der Stämi'ne ?md Äste zu beachten.

Die Anbringuiig der Flederi'nauskästen uiid der Tafeln erfolgt im März 2010.
Kontinuierliclier Erhalt VOII Biotopen und Ersatzliabitate für die Zauneidechse

li'n Geltungsbereich sollen ca. 2 ha Freiflächen außerhalb der einzelnen Baugebiete, Spoit- und
Spielflächen als inagere Wiese eföalten und auch künftig in extensiver Fon'n als Wiese genutzt
werden. Insofern ist in diesen Bereichen von einem Fortbestand von mageren Frischwieseiibio-
topen mit Trockenstellen auszugehen. Weiterhin werden dort durch Steinhaufen oder Trocken-
steini'nauern zusätzlicli geeignete Habitatstrukturen für die Zauneidechse eiiigebraclit. Teile des
Geltungsbereichs behalten soi'nit eine Eignung als Habitat für die Zauneidechse. Die ökologi-
sclie Funktion der Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt.
Darüber liinaus wird f'ür den B-Plan eine Ausgieichsi'naßnahme auf ca. 4,5 ha Fläche zur Eiit-
wicklung ruderalisierter Magerrasen an anderer Stelle im Gemeindegebiet festgesetzt und zuge-
ordnet. Vorgesehen ist die Herausi'iahi'ne von Flächen mit mageren Sandböden aus der Nutzcmg.
Diese Flächen stellen zugleich geeignete Lebensstätten für die Zauneidechse dar und sollen
zusätzlich durch Gehö]ze zur Scliaffung günstiger Kleinklimate sowie durcli geeignete Requisi-
ten wie Steiiihaufen und trockene Baumstämme aufgewertet werden.

Die Maßnafü'ne ist vor Beginii der Baui'naßnalimen ui'nzusetzen. h'n Bericht des G?itacliters, der
die Artengruppe projektbezogen bearbeitet hat, wird ausgesagt, dass eine aktive Umsetzung yon
Zauneidechsen auf neu gesehaffene Lebensräume auf Grund der bestehenden Populationsgröße
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und der regioiialen Verbreitung der Art keinen fachlich begründeten Vorteil gegenüber einer
sich selbst überlasseiien Besiedlung von Ersatzlebensräumen zu bergen scheint.
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Abb. 3 : Erhalt von Fledermausquaitieren und Bereiche für geplante Fledermausersatzquartiere
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Schaffung von Ersatznistplätzeii für die Rauchschwalbe

Gemäß Bescheid des LUNG M-V vom 16.03.2010 sind bis zum 01 .04.2011 im Geltungsbereich
an den neu zu erriehtenden Gebäuden im Bereicli Betriebshof / Streichelzoo (siehe Abb. 3:
,,Wirtschaftshof") 10 Rauchschwalben-Kunstnester fachgerecht anzubringen und zu erhalteii.
Die Errichtung der Quartiere ist dem LUNG M-V dureh Fotobericht bis zum 01 .04.2011 nach-
zuweisen.
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